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a) Abgaben

Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

b) Umlagen

•   KWK-G Umlage
•   Aufschlag für besondere Netznutzung
•   Offshore-Netzumlage nach § 17 f EnWG

www.netztransparenz.de

Auf die konzessionsabgabepflichtigen Energiemengen wird zusätzlich noch die Konzessionsabgabe als Nettobetrag 
aufgeschlagen.

Alle genannten Beträge verstehen sich als Nettowerte, denen die jeweils gültige Umsatzsteuer hinzuzurechnen ist.

Die Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende Informationen zu den Umlagen entnehmen Sie bitte 
der gemeinsamen Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber:

Preisblatt 5: Gesetzliche Abgaben und Umlagen
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